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40 Generelles Verbot von Werbung im öffentlichen Raum und Influencer-Marketing
ist rechtswidrig
OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 23.10.2025 – 3 R 123/25

43 Reichweite des spielhallenrechtlichen Bestandsschutzes in Bezug auf
Einrichtungen für Minderjährige
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nicht gegen höherrangiges Recht
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 19.11.2025 – 14 B 889/25

55 Shisha-Bar ist kein geeigneter Aufstellort für die Aufstellung von Geldspielgeräten
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und Dauer der Verstöße, insbesondere die wiederholten
Missachtungen von Kontrollpflichten, die Strafe rechtferti-
gen. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass die Strafe präven-
tiv wirken soll, um gesetzeskonformes Verhalten sicherzu-
stellen.
Mit diesem Entscheid erhält die ESBK in ihrem aufsichts-
rechtlichen Vorgehen in allen Punkten recht.
Das Urteil des Bundesgerichts erging am 30.4.202510 und
kann über das Internet abgerufen werden11.

Summary

In 2024, the Swiss Federal Gaming Board (ESBK) focused
on enforcing compliance with the gambling law, monitoring
newly licensed casinos, and tackling illegal gambling. Fol-
lowing the Federal Council’s issuance of 22 casino licenses
for the period 2025–2044, the ESBK inspected 20 of these
operators and approved them to begin operations in January
2025.
Over the year, CHF 358 million from casino levies was trans-
ferred to the AHV/IV pension fund. While land-based casino
revenues declined slightly, online gambling revenues grew,
nearly offsetting the difference. This underscores the growing
role of online gambling in Switzerland’s regulated market.
The ESBK and Gespa commissioned a study on gambling
behavior in Switzerland. Based on data from the 2022 Swiss
Health Survey, it found that nearly 64 % of respondents had
gambled at least once, with lotteries being the most common
form. Participation in foreign online gambling fell, while
Swiss-licensed online platforms gained users following their
legalization in 2019. However, online gambling and slot
machine use continue to be associated with higher rates of
risky behavior. The ESBK is therefore focused on ensuring
that casinos implement strong player protection measures,
as required by law.
Switzerland’s casino landscape is changing. Casino St. Mo-
ritz closed permanently and had its license revoked. Simi-
larly, Airport Casino Basel ended its online operations and

lost its extended license. New developments included Casino
Mendrisio launching its online platform, while Schaffhau-
sen’s casino closed in anticipation of the new Winterthur
location. Other casinos delayed their online launches or
temporarily closed for relocation.

In supervising the new licensees, the ESBK verified compli-
ance through detailed inspections. These included checks on
technical systems, security infrastructure, internal proces-
ses, and anti-addiction measures. Only those meeting all
legal requirements received approval to operate. Where is-
sues were found, follow-up inspections were conducted, and
costs were charged to the casinos.

Meanwhile, illegal gambling remains a concern. In 2024,
the ESBK launched 132 investigations and carried out 38
house searches, a sharp increase from the previous year.
Illegal operations often rely on unregulated gaming machi-
nes or unauthorized online platforms, offering none of the
legal protections for players. Although gamblers themselves
are not prosecuted, their winnings are confiscated, and par-
ticipation can still lead to legal complications.

The ESBK also maintains a blocking list of illegal online
gambling websites. By the end of 2024, over 2,000 domains
had been blocked by Swiss internet providers. Despite juris-
dictional limits, this measure helps curb access to unautho-
rized platforms.

Finally, a key ruling in April 2025 by the Swiss Federal
Supreme Court upheld a CHF 1.8 million fine against Grand
Casino Baden for multiple violations of the Gambling Act.
The decision confirmed the ESBK’s authority and reinforced
the importance of strict compliance in both land-based and
online gambling operations.

10 Medienmitteilung ESBK vom 21.5.2025: Bundesgerichtsurteil bestä-
tigt Aufsicht der ESBK.

11 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/in
dex.php?highlight_docid=aza://30-04-2025-2C_175-2024lang=de
zoom=type=show_document (zuletzt abgerufen: 24.10.2025).

Tagungsbericht
Ass. jur. Alina Albering, Speyer, und Dipl. jur. Florian Tautz, Bochum*

Tagungsbericht zum 1. Speyerer Forum zu Glücksspiel und
Gesellschaft am 8. und 9.10.2025

Mit dem „1. Speyerer Forum zu Glücksspiel und Gesell-
schaft“, das am 8. und 9.10.2025 an der Deutschen Univer-
sität für Verwaltungswissenschaften Speyer stattfand,
wurde ein neues Kapitel in der wissenschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen des
Glücksspielrechts aufgeschlagen. Die zweitägige Veranstal-

tung markiert nicht nur den Auftakt einer neuen Tagungs-
reihe in der Pfalz, sondern zugleich den Beginn einer neuen
Etappe für das Institut für Glücksspiel und Gesellschaft
(GLÜG), das mit Speyer neben Bochum, Düsseldorf und
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Wuppertal nun einen weiteren Standort hinzugewonnen
hat.
Organisiert vom GLÜG in enger Kooperation mit der Deut-
schen Universität für Verwaltungswissenschaften, brachte
das Forum Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft,
Verwaltung, Politik, Praxis und Industrie zusammen, um
zentrale Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen
der Glücksspielregulierung zu diskutieren. Rund 100 Teil-
nehmende aus ganz Deutschland – unter ihnen zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter von Ministerien, Glücksspiel-
aufsichtsbehörden, kommunalen Verwaltungen sowie wis-
senschaftlichen Einrichtungen – folgten der Einladung
nach Speyer oder schalteten sich digital zu. Im Mittelpunkt
des Forums standen zwei große Themenkomplexe: Die Eva-
luation des Glücksspielrechts und das Recht der Spielhallen
und Spielbanken.
Am ersten Tag rückten Fragen der Evaluation glücksspiel-
rechtlicher Regulierungsansätze und Instrumente in den
Fokus – ein Themenfeld, das angesichts der im Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 vorgesehenen Überprüfung zentraler
Regelungsmechanismen auf deren Wirksamkeit, Zielge-
nauigkeit und praktische Umsetzung von besonderer Ak-
tualität ist. Entsprechend breit war das thematische Spek-
trum der Vorträge, die sich aus unterschiedlichen Perspek-
tiven der Frage näherten, wie eine evidenzbasierte, faire
und rechtlich tragfähige Gesetzesevaluation gelingen kann.
Bereits in seiner Eröffnungsrede unterstrich Prof. Dr. Stefan
Korte, der neue geschäftsführende Direktor des GLÜG, die
Bedeutung dieser neuen Tagungsreihe: Ziel sei es, einen
interdisziplinären und praxisnahen Dialog zu schaffen,
der die Glücksspielregulierung aus verschiedenen Gesichts-
punkten beleuchte. Das „Speyerer Forum“ solle dabei Raum
für kontroverse Debatten bieten – ein Anspruch, den die
beiden dicht gefüllten Veranstaltungstage mit vielfältig be-
setzten Panels, lebhaften Diskussionen und praxisrelevan-
ten Impulsen eindrucksvoll einlösten.
Den Auftakt bildete der Impulsvortrag von Prof. Dr. Inho
Gebhardt, Vorsitzender der Expertengruppe, welche die im
Juli 2023 an die Universität Bremen vergebene Studie
„Spielerschutz im Internet: Evaluation der Maßnahmen
des Glücksspielstaatsvertrages 2021“ begleitet. Gebhardt
gewährte Einblicke in die Arbeit der Expertengruppe und
stellte die Herausforderungen einer umfassenden wissen-
schaftlichen Begleitung solcher Evaluationen heraus. Als
besondere Schwierigkeit identifizierte er das Fehlen einer
belastbaren „Nulllinie“, die als Vergleichsmaßstab für die
Wirkung gesetzlicher Maßnahmen hätte dienen können.
Ohne eine solche Ausgangsbasis müsse man sich „ehrlich
machen“ und die Erwartungen an eine Evaluation realis-
tisch formulieren: Diese könne zwar wichtige Erkenntnisse
über Wirkungsmechanismen und Schwachstellen liefern,
sei aber nicht in der Lage, alle offenen Fragen abschließend
zu beantworten.
Im Anschluss widmete sich Prof. Dr. Johannes Dietlein
(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ) der kommunalen
Vergnügungsteuer, einem seit Jahren kontrovers diskutier-
ten Thema. Unter dem Titel „Lenkung vs. Kanalisierung“
analysierte Dietlein die Spannungsfelder zwischen fiskali-
schen Interessen der Kommunen und den ordnungsrecht-
lichen Zielen des Glücksspielrechts. Anhand von Daten leg-
te er dar, dass eine deutliche Erhöhung der Vergnügung-
steuer zwar zu steigenden Einnahmen führe, gleichzeitig

aber ein massiver Rückgang legaler Spielgeräte zu beob-
achten sei – mit potenziell kontraproduktiven Folgen für
das zentrale Kanalisierungsziel des Glücksspielrechts
(„Haucapkurve“1). Dietlein zeichnete die verfassungs- und
steuerrechtlichen Grundlagen kommunaler Aufwandsteu-
ern nach und problematisierte Widersprüche zwischen der
intendierten Lenkungswirkung der Steuer und dem Ziel ei-
ner geordneten Kanalisierung. Die in Gerichtsentscheidun-
gen vorgetragenen Rechtfertigungsansätze bezeichnete er
als „Scheinlösungen“. Die eine sogenannte Erdrosselungs-
wirkung verneinende Rechtsprechung verkenne, dass die
Vergnügungsteuer de facto ein sachgesetzlich gewolltes le-
gales Glücksspiel sanktioniere und damit den Zielen des
Glücksspielstaatsvertrags zuwiderlaufe.
Welche Maßstäbe eine Evaluation überhaupt zu erfüllen
habe, um ihren Zweck zu erreichen, zeigte Dr. Andreas
Woerlein, LL.M. (MELCHERS Rechtsanwälte Partnerschafts-
gesellschaft mbB) in seinem Vortrag „Gute Gesetzeseva-
luierung – Bedingungen und Anforderungen“ auf. Er ver-
wies auf die von der Deutschen Gesellschaft für Evaluation
entwickelten Standards, wonach eine Evaluation vier zen-
trale Eigenschaften aufweisen müsse: Nützlichkeit, Durch-
führbarkeit, Fairness und Genauigkeit. Eine fundierte Eva-
luation müsse nicht nur den rechtlichen Rahmen und seine
Wirkung analysieren, sondern auch sozialwissenschaftliche
Methoden einbeziehen und hohe Anforderungen an die
Qualifikation der Evaluierenden stellen. Woerlein reicherte
seine theoretischen Ausführungen um einen Blick in die
aktuelle Umsetzungspraxis an, für die er sowohl lobende
als auch mahnende Worte fand.
Einen praxisnahen Blick auf die Bedeutung von Sozialkon-
zepten warf Dr. Henning Brand (origo GmbH) in seinem
Vortrag „Spielen im Dialog – Sozialkonzepte in Zahlen“.
Brand unterschied zunächst zwischen Glücksspielsucht und
Glücksspielstörung und betonte die Relevanz zielgerichte-
ter Präventionsstrategien. Zentral sei dabei der Dialog mit
Spielerinnen und Spielern: Praxisdaten zeigten, dass eine
erhöhte Gesprächsaktivität signifikante positive Effekte auf
den Spielerschutz habe. Sozialkonzepte seien deshalb nicht
nur rechtlich zu fordern, sondern auch aktiv zu leben, um
ihren präventiven Zweck zu erfüllen.
Den Abschluss des ersten Veranstaltungstages bildete der
Vortrag von Kirsten Glückert (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz), die über den aktuellen Stand der
Evaluierung der Spielverordnung berichtete. Der im Mai
2025 an den Bundesrat übermittelte Evaluationsbericht,
basierend auf einer Studie von Prof. Dr. Gerhard Bühringer,
identifiziert sowohl Fortschritte als auch Optimierungspo-
tenziale beim Spielerschutz. So habe die Umsetzung vieler
Maßnahmen den Spielerschutz messbar verbessert; gleich-
zeitig bestehe insbesondere bei der Reduzierung illegaler
Geldspielgeräte, der Auswahl geeigneter Aufstellorte sowie
der nachfragegerechteren Ausgestaltung der Glücksspiel-
angebote Nachholbedarf. Glückert empfahl eine präzisere
Definition des Begriffs „Gaststätte“, um bestimmte Etablis-
sements wie Shisha-Bars oder Clubs künftig auszuschlie-
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1 Die Daten stammen teilweise aus der Studie Fritz/Haucap/Thorwarth,
Entwicklung der Kanalisierungsquote des gewerblichen Automaten-
spiels in Deutschland, S. 36, abrufbar unter https://www.vdai.de/wp-
content/uploads/2023/04/Entwicklung_der_Kanalisierungsquo
te_des_gewerblichen_Automatenspiels_in_Deutschland_Langfas
sung.pdf (zuletzt abgerufen am 14.1.2026), die im Auftrag der VDAI
Verlags- und Veranstaltungsgesellschaft mbH erstellt wurde.



ßen, und erwog eine moderate Lockerung der Geräterecht-
vorgaben, etwa durch eine Erhöhung des zulässigen
Höchsteinsatzes.
Der erste Tag endete mit einer intensiven Diskussionsrunde,
welche die zentralen Themen Evaluation, Zielkonflikte und
Steuerungsmechanismen vertiefte. Für die Evaluation des
Glücksspielrechts lässt sich zusammenfassend festhalten,
dass zwar einerseits Schwierigkeiten bestehen, andererseits
aber auch Fortschritte erkennbar sind. Aus ersten Ergeb-
nissen können bereits Handlungsempfehlungen abgeleitet
werden. Im Anschluss an den Programmteil trafen sich
Teilnehmende, Referierende und Organisatorinnen und Or-
ganisatoren zu einem gemeinsamen Abendessen im histo-
rischen „Ratskeller“ im Herzen Speyers. In entspannter At-
mosphäre wurden dort fachliche Gespräche fortgesetzt,
neue Kontakte geknüpft und bereits erste Überlegungen
für künftige Forschungskooperationen angestoßen – ganz
im Sinne des Ziels, Wissenschaft und Praxis nachhaltig
miteinander zu vernetzen.
Am zweiten Tag des „1. Speyerer Forums zu Glücksspiel
und Gesellschaft“ stand die Spielhallen- und Spielbankre-
gulierung im Mittelpunkt der fachlichen Auseinanderset-
zung, ein Bereich, der wie kaum ein anderer von dynami-
scher Rechtsprechung, komplexen Regulierungsmechanis-
men und föderalen Unterschieden geprägt ist. Die Vorträge
näherten sich diesen Themen aus finanzverfassungsrecht-
licher, unionsrechtlicher sowie vergabe- und verwaltungs-
rechtlicher Perspektive und beleuchteten zugleich die
jüngsten Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtspre-
chung.
Den Auftakt machte Prof. Dr. Lars Hummel, LL.M., der un-
ter der Überschrift „Spielbankabgabe und Unionsrecht“ re-
ferierte. Er analysierte zunächst die finanzverfassungs-
rechtlichen Grundlagen und dogmatischen Strukturen der
Spielbankabgabe und legte seinem Vortrag beispielhaft das
nordrhein-westfälische Spielbankgesetz zugrunde. Auf-
grund der unterschiedlichen Steuernatur von Spielbankab-
gabe und zusätzlichen Leistungen einerseits sowie der Ge-
winnabgabe andererseits kam Hummel zu dem Schluss,
dass dem Landesgesetzgeber gar keine Gesetzeskompetenz
für die Gewinnabgabe zustehe. Auch die Frage einer mög-
lichen Erdrosselungswirkung der Spielbankabgabe spielte
eine zentrale Rolle. Während diese Wirkung durch die Ku-
mulation aus Spielbankabgabe und zusätzlichen Leistun-
gen noch nicht erreicht werde, könne das Hinzutreten der
Gewinnabgabe zu einer unverhältnismäßigen Belastung
führen. Aus Sicht der Kommission sei zudem das Neben-
einander zweier unterschiedlicher Besteuerungssysteme –
für Spielhallen einerseits und Spielbanken andererseits –
schwer zu rechtfertigen. Um Beihilfevorwürfen entgegen-
zutreten, haben die Länder zwar Ausgleichsnormen einge-
führt, die eine Besserstellung der Spielbanken verhindern
sollen. Hummel regte jedoch an, diesen Gedanken weiter-
zudenken und – je nach Ergebnis einer Vergleichsbetrach-
tung – auch Ausgleichszahlungen von Spielhallen zu prü-
fen.
Im anschließenden Vortrag analysierte Prof. Dr. Patrick
Sensburg (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwal-
tung Nordrhein-Westfalen) die Besteuerung des terrestri-
schen und virtuellen Automatenspiels. Sensburg stellte her-
aus, dass die scheinbar klare Abgrenzung zwischen beiden
Spielformen im Detail mitunter erhebliche Schwierigkeiten
bereite. Er untersuchte die einschlägigen Besteuerungsre-

gelungen unter verfassungs- und unionsrechtlichen Ge-
sichtspunkten und gelangte zu dem Ergebnis, dass diese
derzeit keinen rechtlichen Bedenken begegneten. Weder
gebe es Gleichheitsverstöße noch liege eine erdrosselnde
Wirkung vor. Gleichwohl betonte Sensburg die Notwendig-
keit einer fortlaufenden Beobachtung der Markt- und
Rechtsentwicklung. Sollte sich im Rahmen künftiger Eva-
luationen zeigen, dass die virtuelle Automatensteuer zu
einer massiven Verlagerung des Spielverhaltens in den il-
legalen Bereich führt, müsse der Gesetzgeber reagieren und
die Besteuerung gegebenenfalls anpassen.
Einen weiteren wichtigen Aspekt der Glücksspielregulie-
rung beleuchteten Dr. Simon Manzke und Ann-Kathrin El-
senbast (GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB). In
ihrem Vortrag zu den „Anforderungen des Vergaberechts
an die Ausschreibung von Spielbanklizenzen“ stellten sie
zunächst die vergaberechtlichen Grundlagen vor und
grenzten die verschiedenen Erlaubnisformen – Konzession
und Betriebserlaubnis – voneinander ab. Die Spielbanker-
laubnis sei eindeutig als Konzession einzuordnen. Anhand
des sogenannten „Hybridmodells“ des Landes Hessen, das
die Erteilung der Spielbankerlaubnis durch einen ord-
nungsrechtlichen Verwaltungsakt vorsehe, zeigten sie, dass
vergabe- und ordnungsrechtliche Vorgaben eng miteinan-
der verknüpft seien. Diese Verknüpfung könne in der Praxis
jedoch zu erheblichen Schwierigkeiten führen, etwa wenn
Änderungen des Ordnungsrechts eine Vergabe verhinder-
ten. In solchen Fällen komme es übergangsweise zu einer
sogenannten Interimsvergabe, z.B. an den bisherigen Kon-
zessionsinhaber. Die Referenten beschrieben deren recht-
lichen Hintergrund mit dem prägnanten Merksatz „Leben
schlägt Recht“.
Einen umfassenden Überblick über aktuelle und grundle-
gende Rechtsprechung bot anschließend Rechtsanwalt
Christian Schmitt (THS.IP Taxhet Hellenbrand Schmitt
Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB) in seinem „Rechtspre-
chungsreport: Spielhallen und Automatenspiel“. Er führte
das Publikum durch eine Vielzahl wegweisender Entschei-
dungen der letzten Jahre und spannte dabei einen weiten
Bogen von Mehrfachkonzessionen und Verbundverboten
über Mindestabstände und Auswahlverfahren bis hin zu
Werbebeschränkungen. Schmitt hob hervor, dass Maß-
nahmen wie die Spielersperre und der Mindestabstand un-
terschiedliche Zwecke verfolgen würden und daher nicht
durch das jeweils andere Instrument zu ersetzen seien.
Während die Spielersperre auf bereits suchtgefährdete Per-
sonen ziele, habe der Mindestabstand eine breitere präven-
tive Wirkung. Kritik übte er an der Rechtsprechung des
OVG Saarland, das bei der Auslegung des Trennungsgebots
in § 21 Abs. 2 GlüStV 2021 eine „rein architektonische Be-
wertung des Begriffs Gebäudekomplex [. . .] als zu weitge-
hend“ betrachtet und stattdessen auf „die Nähe der Betriebe
zueinander“2 abstellt. Ebenso kritisch bewertete er die Ent-
scheidung des VGH Baden-Württemberg, welcher die Be-
zeichnung einer Spielhalle als „Casino“ nicht von vornhe-
rein für unzulässig erachtet.
Den letzten Fachvortrag des Forums hielt Prof. Dr. Dagmar
Gesmann-Nuissl (Technische Universität Chemnitz). Unter
dem Titel „Rechtliche Rahmenbedingungen der Zertifizie-
rung und Akkreditierung – Privatisierung als notwendiger
Schritt zu einem harmonisierten europäischen (On-
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line-)Glücksspielrecht“ beleuchtete sie die Rolle von Zertifi-
zierungs- und Akkreditierungsverfahren im Glücksspiel-
recht. Ausgehend von Beispielen aus dem Produktsicher-
heitsrecht schlug sie vor, durch akkreditierte Zertifizierun-
gen Qualitätsstandards zu schaffen und die Marktüberwa-
chung effizienter zu gestalten. Im Glücksspielbereich könne
eine solche Zertifizierung nicht nur für mehr Transparenz
und Vertrauen sorgen, sondern auch einen wichtigen Bei-
trag zur Schaffung eines europäischen Binnenmarktes leis-
ten. Gesmann-Nuissl konstatierte, dass das europäische
Glücksspielrecht derzeit noch „im Jahr 1979 stecke“, und
forderte die Einführung europaweiter Mindeststandards für
Online-Glücksspielangebote – eine Aufgabe, für die es al-
lerdings politischer Mehrheiten bedürfe.
Mit dem „1. Speyerer Forum zu Glücksspiel und Gesell-
schaft“ ist es dem GLÜG in Kooperation mit der Deutschen
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer gelun-
gen, einen neuen, lebendigen Diskussionsraum für aktuelle
Fragen der Glücksspielregulierung zu schaffen. Beide Ver-
anstaltungstage verdeutlichten, dass der Glücksspielmarkt
sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet – getrieben
durch technische Innovationen, gesellschaftliche Entwick-
lungen, europarechtliche Dynamiken und den zunehmen-
den Druck zur evidenzbasierten Gesetzgebung. Gleichzeitig
wurde deutlich, dass dieser Wandel nicht ohne Konflikte
und Spannungsfelder verläuft: Die Diskussionen um das
Verhältnis von Kanalisierung und Lenkung, um Steue-
rungsinstrumente und Regulierungskohärenz, um Spieler-
schutz und Marktattraktivität sowie um nationale Zustän-

digkeiten und europäische Harmonisierung zeigen, dass das
Glücksspielrecht stets eine komplexe Balance zwischen un-
terschiedlichen Zielsetzungen, Interessen und Rechtsprin-
zipien erfordert.

Summary

The inaugural Speyer Forum on Gambling and Society,
which took place on 8th and 9th of October 2025 at the
German University of Administrative Sciences in Speyer,
signaled the commencement of a novel series of conferences
dedicated to the legal, social and regulatory issues surroun-
ding gambling. A group of experts, comprising individuals
from academia, administration, politics and industry, con-
vened to deliberate on contemporary challenges in the realm
of gambling regulation. The discourse centered on an eva-
luation of prevailing legal instruments and the progressive
evolution of the legal framework governing adult gaming
centers and casinos. The conference highlighted both diffi-
culties and initial successes in the evaluation of gambling
law, as well as salient tensions between policy objectives,
including the goal of channeling the play instinct and taxa-
tion, the regulation of markets, and the intersection of na-
tional and European approaches. The forum's interdiscipli-
nary approach, lively discussions, and strong participation
have collectively established a new platform for dialogue
and research, paving the way for future events in the years
to come.

Rechtsprechung
Generelles Verbot von Werbung im
öffentlichen Raum und Influencer-Marketing
ist rechtswidrig
OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 23.10.2025 – 3 R 123/25

§ 4c, § 5 GlüStV 2021
Nebenbestimmungen zu einer glücksspielrechtlichen Er-
laubnis, die Werbung im öffentlichen Raum und Influen-
cer-Marketing generell verbieten, sind nach summari-
scher Prüfung rechtswidrig (Fortführung der Rechtspre-
chung des Senats, Beschlüsse vom 15. Juni 2023 –
3 M 14/23 – juris und vom 23. Juli 2025 – 3 M 56/25 –
juris).

(Amtl. Ls.)

Aus den Gründen:
I. Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung der Klage gegen die Bestimmungen B 14 k und B
14 p in dem Bescheid der Antragsgegnerin vom 31. Mai
2023 hat Erfolg. Die aufschiebende Wirkung der Klage ge-
gen diese Nebenbestimmungen, die derzeit im Berufungs-

verfahren beim Senat anhängig ist (3 L 86/25), ist wieder-
herzustellen.

Der Antrag ist zulässig. Insbesondere fehlt nicht teilweise
das Rechtsschutzinteresse im Hinblick auf die von der An-
tragsgegnerin im Schriftsatz vom 17. Oktober 2025 ange-
sprochene Möglichkeit, die Nebenbestimmung B 14 k durch
eine Eingrenzung des zeitlichen Anwendungsbereichs ab-
zuändern. Denn die Antragsgegnerin hat die Nebenbestim-
mung nicht aufgehoben oder auch nur geändert, sondern
lediglich geäußert, dass sie sich eine solche Änderung „vor-
stellen“ könne. Damit bleibt die Nebenbestimmung voll-
ziehbar und kann eine Grundlage für mögliche Vollstre-
ckungsmaßnahmen bilden.

Der Antrag ist auch begründet. Das öffentliche Interesse an
der sofortigen Vollziehung der angegriffenen Nebenbe-
stimmungen überwiegt nicht das Interesse an der Ausset-
zung der Vollziehung, da sich diese Nebenbestimmungen
nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes ge-
botenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage
als rechtswidrig erweisen.

1. Die Nebenbestimmung B 14 k, die Werbung im öffentli-
chen Raum (z. B. auf Plakatwänden, Litfaßsäulen sowie in
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